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Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Gesetzliche Grundlagen 

Seit 1. Oktober 2006 

ist der § 8a SGB VIII 

„Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung“ 

in Kraft. Grundlegene 

Begriffe des Schutz-

auftrages nehmen Bezug 

auf andere Gesetzestexte.  

Eine Zusammenstellung

relevanter Auszüge aus 

dem Grundgesetz (GG), 

Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB),Strafgesetzbuch

(StGB) sowie dem Sozial-

gesetzbuch (SGB):

Mit dem Begriff „Kindeswohl-
gefährdung“ ist für die Fach-
kräfte des ASD ein Handlungs- 
und Entscheidungsrahmen für 
die Arbeit mit Kindern in Fami-
lien gesetzt. Schlägt man im 
Grundgesetz nach, so sucht 
man den Begriff „Kindeswohl“ 
vergebens. Gleichwohl eröff-
net der Blick in die Verfassung 
die zentralen normativen Be-

zugspunkte für eine Konkre-
tisierung des Begriffs. 

Das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG) ist zugleich eine 
Elternpfl icht. Das Elternrecht 
ist ein Recht im Interesse des 
Kindes. Die Rechte der Eltern 
enden dort, wo das Kindeswohl 
gefährdet wird. Die Grund- 
rechte des Kindes markieren 
somit die Grenze zwischen 
Wohl und Gefährdung. 

Nehmen die Eltern ihre Verant-
wortung nicht wahr bzw. über
schreiten sie die Grenzen 
ihres Elternrechts, ist der Staat
nicht nur zur Intervention be-
fugt, sondern nach Art. 6 Abs. 
2 Satz 2 GG dazu verpfl ichtet. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch 
bestimmt die staatliche Ein-
griffsschwelle. Im Strafgesetz-
buch sind die strafrechtlichen 

Verletzungen von Kindeswohl 
im Sinne der konkreten Ge-
fährdung defi niert.

Aus dem so genannten „staat-
lichen Wächteramt“ ergeben 
sich zunächst weder konkrete 
Aufgaben noch Handlungs-
befugnisse für Behörden. Die 
allgemeine staatliche Schutz-
pfl icht aus dem Grundgesetz 
ist insbesondere im Bürgerli-
chen Gesetzbuch und im So-
zialgesetzbuch Achtes Buch 
– Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII) konkretisiert. In 
diesen beiden Gesetzen hat 
der Gesetzgeber insbesonde-
re Jugendamt und Familien- 
gericht mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben zum Schutz 
von Kindern und Jugend-
lichen betraut. Aufgaben in 
der Konkretisierung des staat-
lichen Wächteramtes haben 
aber auch zahlreiche weitere 
staatliche Stellen, wie z. B. 
die Polizei, Strafjustiz und Ein-
richtungen des Gesundheits-
schutzes.

1. Grundrechte als Orientier-
ung für die Defi nition des 
Kindeswohls

GG Artikel 6
(1) Ehe und Familie stehen un-
ter dem besonderen Schutze
der staatlichen Ordnung.

(2) Pfl ege und Erziehung der 
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Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende 
Pfl icht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemein-
schaft.  …

2. Bürgerliches Gesetzbuch 
normiert die staatliche Eing-
riffsschwelle

BGB § 1666 - Gerichtliche 
Maßnahmen bei Gefährdung 
des Kindeswohls
(1) Wird das körperliche, geis-
tige oder seelische Wohl des 
Kindes oder sein Vermögen 
durch missbräuchliche Aus-
übung der elterlichen Sorge, 
durch Vernachlässigung des 
Kindes, durch unverschulde-
tes Versagen der Eltern oder 
durch das Verhalten eines 
Dritten gefährdet, so hat das 
Familiengericht, wenn die El-
tern nicht gewillt oder nicht in 
der Lage sind, die Gefahr ab-
zuwenden, die zur Abwendung
der Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. ...

3. Strafgesetzbuch bestimmt
Handlungsrahmen und kon-
kreten Straftatbestand

StGB § 34 - Rechtfertigender 
Notstand
Wer in einer gegenwärtigen, 
nicht anders abwendbaren 
Gefahr für Leben, Leib, Frei-
heit, Ehre, Eigentum oder ein 
anderes Rechtsgut eine Tat 
begeht, um die Gefahr von 
sich oder einem anderen abzu-
wenden, handelt nicht rechts-
widrig, wenn bei Abwägung 
der widerstreitenden Interes-

sen, namentlich der betrof-
fenen Rechtsgüter und des 
Grades der ihnen drohenden 
Gefahren, das geschützte In-
teresse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. Dies gilt 
jedoch nur, soweit die Tat ein 
angemessenes Mittel ist, die 
Gefahr abzuwenden. 

StGB § 203 - Verletzung von 
Privatgeheimnissen
(1) Wer unbefugt ein fremdes 
Geheimnis, namentlich ein 
zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis 
oder ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
Apotheker oder Angehörigen 
eines anderen Heilberufs, der 
für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbe-
zeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert,
2. Berufspsychologen mit  
staatlich anerkannter wissen-
schaftlicher Abschlussprü-
fung,
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, 
Notar, Verteidiger in einem ge-
setzlich geordneten Verfahren, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigtem 
Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder 
Organ oder Mitglied eines Or-
gans einer Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Wirtschafts-
prüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft,
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs-
oder Jugendberater sowie Be-
rater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer 
Behörde oder Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt 
ist.

4a. Mitglied oder Beauftrag-
ten einer anerkannten Bera-
tungsstelle nach den §§ 3 und 
8 des Schwangerschaftskon-
fl iktgesetzes,
5. staatlich anerkanntem So-
zialarbeiter oder staatlich an-
erkanntem Sozialpädagogen 
oder
6. Angehörigen eines Un-
ternehmens der privaten Kran-
ken-, Unfall- oder Lebens-
versicherung oder einer 
privatärztlichen Verrechnungs-
stelle anvertraut worden oder 
sonst bekanntgeworden ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
unbefugt ein fremdes Ge-
heimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder 
ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis, offenbart, das ihm 
als 
1. Amtsträger,
2. für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpfl ichteten,
3. Person, die Aufgaben oder 
Befugnisse nach dem Per-
sonalvertretungsrecht wahr-
nimmt,
4. Mitglied eines für ein Ge-
setzgebungsorgan  des Bun-
des oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, 
sonstigen Ausschusses oder 
Rates, das nicht selbst Mit-
glied des Gesetzgebungsor-
gans ist, oder als Hilfskraft 
eines solchen Ausschusses 
oder Rates,
5. öffentlich bestelltem Sach-
verständigen, der auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner
Obliegenheiten auf Grund 
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eines Gesetzes förmlich ver-
pfl ichtet worden ist, oder
6. Person, die auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Ge-
heimhaltungspfl icht bei der 
Durchführung wissenschaft-
licher Forschungsvorhaben 
auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpfl ichtet worden 
ist, 
anvertraut worden oder sonst 
bekanntgeworden ist. Einem 
Geheimnis im Sinne des Satz-
es 1 stehen Einzelangaben 
über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse eines an-
deren gleich, die für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung 
erfasst worden sind; Satz 1 
ist jedoch nicht anzuwenden, 
soweit solche Einzelangaben 
anderen Behörden oder son-
stigen Stellen für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung 
bekanntgegeben werden und 
das Gesetz dies nicht unter-
sagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn ein 
Beauftragter für den Daten-
schutz unbefugt ein fremdes 
Geheimnis im Sinne dieser 
Vorschriften offenbart, das ei-
nem in den Absätzen 1 und 2 
Genannten in dessen berufl i-
cher Eigenschaft anvertraut 
worden oder sonst bekannt 
geworden ist und von dem er 
bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben als Beauftragter für den 
Datenschutz Kenntnis erlangt 
hat. 

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 
3 genannten Rechtsanwalt 
stehen andere Mitglieder 
einer Rechtsanwaltskammer 
gleich. Den in Absatz 1 und 

Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen 
und die Personen gleich, die 
bei ihnen zur Vorbereitung 
auf den Beruf tätig sind. Den 
in Absatz 1 und den in Satz 1 
und 2 Genannten steht nach 
dem Tod des zur Wahrung 
des Geheimnisses Verpfl ich-
teten ferner gleich, wer das 
Geheimnis von dem Verstor-
benen oder aus dessen Nach-
lass erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind 
auch anzuwenden, wenn der 
Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen 
unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen 
Entgelt oder in der Absicht, 
sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen an-
deren zu schädigen, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe.

Zwölfter Abschnitt - Straftaten 
gegen den Personenstand, 
die Ehe und die Familie

• § 171 Verletzung der Für-
sorge- oder Erziehungspfl icht
Dreizehnter Abschnitt - Straf-
taten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung
• § 174 Sexueller Missbrauch 
von Schutzbefohlenen
• § 174a Sexueller Missbrauch 
von Gefangenen, behördlich 
Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtun-
gen
• § 174b Sexueller Missbrauch 
unter Ausnutzung einer 
Amtsstellung
• § 174c Sexueller Missbrauch 
unter Ausnutzung eines Be-

ratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses
• § 176  Sexueller Missbrauch 
von Kindern
• § 176a Schwerer sexueller 
Missbrauch von Kindern
• § 176b Sexueller Missbrauch 
von Kindern mit Todesfolge
• § 177 Sexuelle Nötigung; 
Vergewaltigung
• § 178 Sexuelle Nötigung und 
Vergewaltigung mit Todes-
folge
• § 179 Sexueller Missbrauch 
widerstandsunfähiger Per-
sonen
• § 180 Förderung sexueller 
Handlungen Minderjähriger
• § 180a Ausbeutung von 
Prostituierten
• § 181a Zuhälterei
• § 182 Sexueller Missbrauch 
von Jugendlichen
• § 183 Exhibitionistische Hand-
lungen
• § 183a Erregung öffentlichen 
Ärgernisses
• § 184 Verbreitung pornogra-
phischer Schriften
• § 184a Verbreitung gewalt- 
oder tierpornographischer 
Schriften
• § 184b Verbreitung, Erwerb 
und Besitz kinderpornogra-
phischer Schriften
• § 184c Verbreitung pornogra-
phischer Darbietungen durch 
Rundfunk, Medien- oder Tele-
dienste
• § 184d Ausübung der verbo-
tenen Prostitution
• § 184e Jugendgefährdende 
Prostitution

Siebzehnter Abschnitt –
Straftaten gegen die körperli-
che Unversehrtheit
• § 225 Misshandlung von 
Schutzbefohlenen
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4. Kinder- und Jugendhil-
fegesetz bestimmt Schutz-
auftrag bei Kindeswohlge-
fährdung 

SGB VIII § 8a  – Schutz-auftrag 
bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt 
gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugend-
lichen bekannt, so hat es das 
Gefährdungsrisiko im Zusam-
menwirken mehrerer Fach-
kräfte abzuschätzen. Dabei 
sind die Personensorgebe-
rechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche einzu-
beziehen, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kin- 
des oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. 
Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung 
die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat 
es diese den Personensorge- 
berechtigten oder den Erzieh-
ungsberechtigten anzubieten. 

(2) In Vereinbarungen mit den 
Trägern von Einrichtungen 
und Diensten, die Leistungen 
nach diesem Buch erbringen, 
ist sicherzustellen, dass deren 
Fachkräfte den Schutzauftrag 
nach Absatz 1 in entsprech-
ender Weise wahrnehmen und 
bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuzie-
hen. Insbesondere ist die Ver-
pfl ichtung aufzunehmen, dass 
die Fachkräfte bei den Per-
sonensorgeberechtigten oder 
den Erziehungsberechtigten 
auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, 

und das Jugendamt informie-
ren, falls die angenommenen 
Hilfen nicht ausreichend er-
scheinen, um die Gefährdung 
abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das 
Tätigwerden des Familien-
gerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies 
gilt auch, wenn die Personen-
sorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, 
bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos mitzuwirken. 
Besteht eine dringende Gefahr 
und kann die Entscheidung 
des Gerichts nicht abgewartet 
werden, so ist das Jugendamt 
verpfl ichtet, das Kind oder 
den Jugendlichen in Obhut zu 
nehmen. 

(4) Soweit zur Abwendung der 
Gefährdung das Tätigwerden 
anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesund-
heitshilfe oder der Polizei not-
wendig ist, hat das Jugendamt 
auf die Inanspruchnahme 
durch die Personensorgebere-
chtigten oder die Erziehungs-
berechtigten hinzuwirken. Ist 
ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten 
oder die Erziehungsberechtig-
ten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung 
zuständigen Stellen selbst 
ein.

SGB VIII § 42 –  Inobhut-
nahme von Kindern und Ju-
gendlichen
(1) Inobhutnahme eines 
Kindes oder eines Jugend-

lichen ist die vorläufi ge Unter-
bringung des Kindes oder des 
Jugendlichen bei
1. einer geeigneten Person 
oder
2. in einer Einrichtung oder
3. in einer sonstigen betreuten 
Wohnform.
Während der Inobhutnahme 
sind der notwendige Unterhalt 
des Kindes oder des Jugend-
lichen und die Krankenhilfe si-
cherzustellen. Mit der Inobhut-
nahme ist dem Kind oder dem 
Jugendlichen unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine 
Person seines Vertrauens zu 
benachrichtigen. Während 
der Inobhutnahme übt das Ju-
gendamt das Recht der Beauf-
sichtigung, Erziehung und 
Aufenthaltsbestimmung aus; 
der mutmaßliche Wille des 
Personensorgeberechtigten 
oder des Erziehungsberechtig-
ten ist dabei angemessen zu 
berücksichtigen. Es hat für 
das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zu sorgen, das 
Kind oder den Jugendlichen in 
seiner gegenwärtigen Lage zu 
beraten und Möglichkeiten der 
Hilfe und Unterstützung auf-
zuzeigen.

(2) Das Jugendamt ist verpfl ich-
tet, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen in seine Obhut zu 
nehmen, wenn das Kind oder 
der Jugendliche um Obhut 
bittet. Das Jugendamt hat den 
Personensorge- oder Erzieh- 
ungsberechtigten unverzüglich 
von der Inobhutnahme zu un-
terrichten. Widerspricht der 
Personensorge- oder Erzieh- 
ungsberechtigte der Inobhut-
nahme, so hat das Jugendamt 
unverzüglich
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1. das Kind oder den Jugend-
lichen dem Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten 
zu übergeben oder
2. eine Entscheidung des 
Familiengerichts über die er-
forderlichen Maßnahmen zum 
Wohl des Kindes oder des Ju-
gendlichen herbeizuführen.
Ist der Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigte nicht 
erreichbar, so gilt Satz 3 Nr. 2 
entsprechend.

(3) Das Jugendamt ist verp-
fl ichtet, ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen, wenn eine drin-
gende Gefahr für das Wohl 
des Kindes oder des Jugend-
lichen die Inobhutnahme er-
fordert. Freiheitsentziehende 
Maßnahmen sind dabei nur 
zulässig, wenn und soweit sie 
erforderlich sind, um eine Ge-
fahr für Leib oder Leben des 
Kindes oder des Jugendlichen 
oder eine Gefahr für Leib oder 
Leben Dritter abzuwenden. Die 
Freiheitsentziehung ist ohne 
gerichtliche Entscheidung
spätestens mit Ablauf des 
Tages nach ihrem Beginn zu 
beenden. Absatz 2 Satz 2 bis 
4 gilt entsprechend.

SGB VIII § 65 – Besonder-
er Vertrauensschutz in der 
persönlichen und erzieherisch-
en Hilfe
(1) Sozialdaten, die dem Mit-
arbeiter eines Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzie-
herischer Hilfe anvertraut wor-
den sind, dürfen von diesem 
nur weitergegeben werden
1. mit der Einwilligung dessen, 
der die Daten anvertraut hat, 
oder
2. dem Vormundschafts- oder 
dem Familiengericht zur Erfül-
lung der Aufgaben nach § 8a 
Abs. 3, wenn angesichts einer 
Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugend-
lichen ohne diese Mitteilung 
eine für die Gewährung von 
Leistungen notwendige gericht-
liche Entscheidung nicht er-
möglicht werden könnte, oder
3. dem Mitarbeiter, der auf 
Grund eines Wechsels der Fall-
zuständigkeit im Jugendamt 
oder eines Wechsels der örtli-
chen Zuständigkeit für die 
Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, 
wenn Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung des Kindeswohls 
gegeben sind und die Daten 

für eine Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos notwendig 
sind, oder
4. an die Fachkräfte, die zum 
Zwecke der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos nach § 8a 
hinzugezogen werden; § 64 
Abs. 2a bleibt unberührt, oder
5. unter den Voraussetzungen, 
unter denen eine der in § 203 
Abs. 1 oder 3 des Strafgesetz-
buches genannten Personen 
dazu befugt wäre.
Gibt der Mitarbeiter anver-
traute Sozialdaten weiter, so 
dürfen sie vom Empfänger nur 
zu dem Zweck weitergegeben 
werden, zu dem er diese befugt
erhalten hat.

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Bu-
ches gilt auch, soweit ein be-
hördeninternes Weitergabe-
verbot nach Absatz 1 besteht.
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